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A A R G A U

R A T G E B E R

W a s  i s t ,  w e n n  i c h  k e i n e
S t e l l e  m e h r  f i n d e ?

können. Eine zumutbare Stelle, auch aus-

serhalb Ihres Berufes, müssen Sie anneh-

men. Regeln bestimmen, wann eine Ar-

beit zumutbar ist. Für die Taggeldberech-

nung massgebend ist der Durchschnitts-

lohn der vergangenen sechs Monate, res-

pektive der letzten zwölf Monate, wenn

dies für die versicherte Person günstiger

ist. Liegt das frühere Einkommen unter

dem höchstversicherten Verdienst von

Fr. 8900.– brutto pro Monat, beträgt das

Taggeld siebzig Prozent des früheren Loh-

nes; respektive achtzig Prozent wenn Kin-

der zu unterstützen sind. Die Arbeitslo-

senentschädigung kann maximal zwei

Jahre bezogen werden (520 Taggelder für

über 55-Jährige, 400 Taggelder alle Jün-

geren). In jedem Fall ist es vorteilhaft,

wenn Sie auch bei Arbeitslosigkeit nach

Möglichkeit zumindest einen Zwischen-

verdienst erzielen. Die Arbeitslosenent-

schädigung wird vorübergehend bis zu

sechzig Tage eingestellt, wenn Sie zum

Beispiel durch eigenes Verschulden ar-

beitslos sind, sich zu wenig um Arbeit

bemühen, die Kontrollvorschriften oder

Weisungen des RAV nicht befolgen. Bei

Krankheit, Unfall oder Mutterschaft be-

stehen spezielle Regelungen über die

Leistungen aus der Arbeitslosenversiche-

rung.

Bei drohender Arbeitslosigkeit rate

ich, sich eingehend zu informieren.

Auf den RAV-Zentren sind ein Info-Ser-

vice und Broschüren erhältlich. Zu emp-

fehlen ist der «Leitfaden für Versicherte

bei Arbeitslosigkeit», zu beziehen auch

unter www.ag.ch/awa oder

www.treffpunkt-arbeit.ch

U r s  N .  K a u f m a n n ,  a l v - S e k r e t ä r

Ihre befristete Stelle ist ausgelaufen? Ih-

nen wurde die Stelle gekündigt und Sie

finden trotz intensiver Stellensuche keine

neue Anstellung. Achten Sie auf jeden Fall

darauf, dass Kündigungsfrist und Kündi-

gungsschutz eingehalten werden. Verlan-

gen Sie von der Schulpflege eine Bestäti-

gung, dass Ihnen aus organisatorischen

oder wirtschaftlichen Gründen gekündigt

wurde. Haben Sie die Stelle gekündigt

oder haben Sie der Schulbehörde Anlass

zur Kündigung gegeben, müssen Sie mit

einer vorübergehenden Einstellung des

Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung

rechnen. Spätestens am ersten Tag Ihrer

Arbeitslosigkeit melden Sie sich persön-

lich bei Ihrer Wohngemeinde und beim

zuständigen regionalen Arbeitsvermitt-

lungszentrum RAV. Sie können sich aber

auch schon während der Kündigungsfrist

zur Arbeitsvermittlung im RAV anmel-

den. Das RAV setzt sich mit Ihnen dafür

ein, dass Sie möglichst rasch wieder eine

geeignete Stelle finden und berät Sie fer-

ner über Bildungs- und Beschäftigungs-

massnahmen.

Als Lehrperson sind Sie bis zur Errei-

chung des ordentlichen AHV-Alters gegen

Arbeitslosigkeit versichert. Sie können

ganz oder teilweise arbeitslos gelten. Der

Arbeitsausfall beziehungsweise die Lohn-

einbusse muss aber mehr als zwanzig Pro-

zent ausmachen. Sie müssen innerhalb

der vergangenen zwei Jahre mindestens

zwölf Beitragsmonate nachweisen können.

Unter Umständen können Sie auch bei

fehlender Beitragszeit versichert sein (bei-

spielsweise Studienabsolventen). Auf je-

den Fall müssen Sie vermittlungsfähig

sein. Sie müssen sich gezielt um eine neue

Stelle bemühen und dies auch nachweisen


